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Beschlussvorschlag: 

Die städtischen Gremien nehmen die Ergebnisse des Gutachtens 4. IGS in Mainz, den 



Beschluss des Stadtvorstandes und die Ergebnisse der weiterführenden Gespräche 

der Verwaltung zur Kenntnis. Wiedervorlage im Herbst 2015. 



1. Sachverhalt 
 

1.1 Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens 

Der Schulträgerausschuss und der Stadtrat haben in Ihren Sitzungen 17.4.2012 

und 13.6.2012 beschlossen, als Grundlage zur Umsetzung der o. a. Anträge den 

externen Schulentwicklungsplaner der Stadt Mainz, Herrn Krämer-Mandeau von 

der Projektgruppe „Bildung und Region“ in Bonn, mit der Erstellung eines Gut-

achtens zu beauftragen. Folgende Kernpunkte sollten untersucht und dargestellt 

werden: 

 

- Fortschreibung der Bevölkerungsentwicklung und der Prognose zur Ent-

wicklung der Schülerzahlen gegenüber der „Fortschreibung des Schul-

entwicklungsplans bis 2015“ aus dem Jahr 2010. 

 

- Rechtliche Rahmenbedingungen nach dem Schulgesetz Rheinland-Pfalz für  

die Errichtung einer Integrierten Gesamtschule. 

 

- Ermittlung und Nachweis des Bedarfs für die Errichtung einer weiteren IGS in 

Mainz anhand der Vorgaben durch das Land Rheinland-Pfalz durch Betrach-

tung der Leistungsverteilung bisheriger Auswahlverfahren an den bestehenden 

IGSen und Prognose der zukünftigen Entwicklungen. 

 

- Prognose der Auswirkungen der Errichtung einer weiteren Mainzer IGS.  

 

- Eine mögliche weitere IGS wäre als Ganztagsschule in Angebotsform zu entwi-

ckeln. 

 

- Aus den Ergebnissen Entwicklung von Vorschlägen für mögliche Standorte ei-

ner weiteren IGS im Mainzer Stadtgebiet bei Beachtung der bisherigen Stand-

ortverteilung der IGSen 

o als Neubau und/oder 

o unter Heranziehung der Standortvorschläge der Ortsbeiratsanträge;  

o der möglichen Umwandlung einer bestehenden weiterführenden Schule 

unter Beachtung der derzeitigen und zukünftigen Verteilung auf die 

Schularten und die Schulwahl der Eltern; 

o der möglichen Umwandlung eines Standorts mit Grundschule und wei-

terführender Schule in eine IGS, 

o unter Einbeziehung aller Kooperationsmöglichkeiten mit dem Landkreis 

Mainz-Bingen bzw. Mainz benachbarten Kommunen. 

  

-  Ermittlung der überschlägigen Kosten für die jeweils vorgeschlagenen Lösun-

gen und Standorte inklusive aller Nebenkosten wie z. B. der Schülerbeförde-

rung. 

 

1. 2 Vorlage und Hauptergebnisse des Gutachtens 

Die Projektgruppe hat das Gutachten Anfang August vorgelegt und Herr Krämer-

Mandeau wird es in der Sondersitzung des Schulträgerausschusses am 25.10.2012 vor-

stellen. Die Hauptergebnisse des Gutachtens hat die Verwaltung zusammengefasst 

und als Anlage dieser Vorlage beigefügt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Ergebnisse der weiterführenden Gespräche 

 

1.3.1 Stadtvorstand 

Die Verwaltungsbesprechung hat sich in ihrer Sitzung am 4.9.2012 mit dem Gutach-

ten beschäftigt und folgende Beschlüsse gefasst: 

 

„Die Verwaltungsbesprechung sieht derzeit keine Notwendigkeit der Umwandlung 

eines bestehenden Gymnasiums in eine weitere IGS. Die Zusammensetzung der in 

Mainz vorhandenen Integrierten Gesamtschulen rechtfertigt keine 4. zusätzliche IGS. 

Die Voraussetzungen hierfür sind aktuell nicht gegeben. Bei entsprechender Entwick-

lung wird die Angelegenheit erneut im Stadtvorstand aufgerufen“. 

 

1.3.2 Meinungsaustausch mit Staatssekretär Beckmann (Ministerium für Bildung, Wis-

senschaften, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz) 

Am 11.9.2012 hat ein Meinungsaustausch mit Staatssekretär Beckmann vom Bil-

dungsministerium RLP auch zu den Ergebnissen des „Gutachtens 4. IGS“ und zu einer 

möglichen Antragsstellung durch den Schulträger Stadt Mainz stattgefunden.  Die 

Hauptergebnisse aus dem Gespräch waren: 

 

Die Kriterien der Antragsstellung (der Nachweis des schulischen Bedürfnisses, Nach-

weis Leistungsverteilung) müssen bei Antragstellung erfüllt sein; bei der Leistungsver-

teilung kann es kein "Hineinwachsen" (z. B. durch sich entwickelnde Schülerzahlen 

mit Gymnasialempfehlung aus der Schülerprognose) geben. 

 

Es müssen die Anmeldungen mit Gymnasialempfehlung direkt an der Schule vorlie-

gen. Der Nachweis kann nicht durch Verschiebung von einer zur anderen Schule er-

wirkt werden. 

 

Das Ministerium rät dem Schulträger, nicht jährlich wieder in die Diskussion einzutre-

ten, sondern den zur erfolgreichen Beantragung geeigneten Zeitpunkt abzuwarten, 

um alle Bedingungen zu erfüllen. Zum Zeitpunkt der Antragstellung werden dann 

auch die Auswirkungen auf die umgebenden Schulen zu prüfen sein. 

 

2. Lösung 
Derzeit wird trotz insgesamt über 320 Ablehnungen im Anmeldeverfahren für die 

IGSen zum Schuljahr 2012/13 keine Chance gesehen, die im Anmeldeverfahren für 

eine weitere IGS in Mainz notwendige Zahl für Gymnasialempfehlungen in der Leis-

tungsverteilung der Anmeldungen zu erreichen. 

 

Da laut Schülerprognose des Gutachtens mittelfristig die Zahl der Grundschüler und 



der Anteil der Übergangsquote zu den Gymnasien steigen werden, schlägt die Ver-

waltung die erneute Prüfung der Rahmenbedingungen für die Einrichtung einer 4. 

IGS in Mainz in Verbindung mit der Fortschreibung des Fachplans „Schulentwicklung 

der weiterführenden Schulen“ zum Schuljahr 2015/16 vor. 

 

3. Alternativen 
Antragstellung ohne Rücksicht auf die Prognose der Leistungsverteilung durch Um-

wandlung einer Schule. 

 

 

 

 

4. Finanzielle Auswirkungen 
Im Falle von „2. Lösung“ vorläufig keine.  

 

Im Falle „3. Alternative“ müsste geprüft werden, welche Schule umgewandelt wer-

den soll. Danach wären dann die einmaligen und laufenden Kosten zu ermitteln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

[  ] ja, Stellungnahme des Amtes 20 (Anlage 1) 

[ X ] nein  

 
Nur im Einvernehmen mit der Finanzverwaltung auszufüllen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

          Anlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutachten 

 

„Darstellung einer vierten Integrierten Gesamtschule in der Stadt 

Mainz mit Blick auf die Schülerströme und die räumliche Mach-

barkeit“ 

 

Projektgruppe Bildung und Region, Bonn , August 2012 

 

Rahmenbedingungen, Hauptergebnisse und 

Anmerkungen der Verwaltung 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Untersuchungsgegenstand Haupt-Ergebnis des Gutachtens (Auswertung: 

Schulverwaltung) 

 

 

Demographie 

 

 

 

 

 

 

 

zukünftige Entwicklung der 

Schülerzahlen im Primarbe-

reich (Grundschulbereich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zukünftige Entwicklung der 

Schülerzahlen im Sekundar-

bereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtliche Grundlagen des 

Landes Rheinland-Pfalz für die 

Gründung von Schulen 

 

Gutachten 4. IGS, Seiten 6 - 38 

Das Gutachten bestätigt die Prognose aus der 

„Fortschreibung des Schulentwicklungsplans bis 

2015“ (zukünftig als „Fortschreibung“ abgekürzt), 

dass die Stadt Mainz in den nächsten Jahren mit 

steigenden Bevölkerungszahlen zu rechnen hat. 

 

 

Seiten 39 - 41 

Die „Fortschreibung“ hatte bei den Grundschü-

lern zunächst einen leichten Rückgang der Schü-

lerzahlen bis zum Schuljahr 2014/15 vorherge-

sagt, danach einen Anstieg auf ein erneutes All-

zeithoch in den Jahren 2017/18 bis 2021/22. Die-

ses Allzeithoch soll in der Gesamtzahl ca. 10 % 

über den derzeitigen Grundschülerzahlen liegen. 

Diese Prognose wird im Gutachten 4. IGS bestä-

tigt, wenn auch mit leichten Abweichungen zur 

bisherigen Prognose. 

 

 

Seiten 58 - 82 

Bei Beibehaltung des Status quo bei den Schular-

ten sieht das Gutachten bis 2017/18 bei den 

Schülerzahlen in der Gesamtsicht einen Zuwachs 

bei den Integrierten Gesamtschulen (s. S. 60; An-

stieg von ca. 2.000 Schüler auf über 3.000 Schü-

ler). Das ist zurückzuführen auf den Fakt, dass 

sowohl die IGS Anna-Seghers als auch die IGS 

Hechtsheim sich noch in der Entwicklung befin-

den. In der Gesamtzahl der Schüler werden die 

Gymnasien bis 2017/18 leicht von ca. 9.500 auf 

ca. 9.000 Schüler zurückgehen. Das ist bedingt 

dadurch, dass bei G8-Gymnasien eine Klassen-

stufe weniger anzusetzen ist und als Auswirkung 

der sog. „Hessenregelung“ (es werden nur noch 

angefangene Klassen mit hessischen Schülern 

aufgefüllt). Bei Betrachtung der Eingangsklassen 

bleiben die Schülerzahlen für die Realschulen 

plus und die IGSen nahezu stabil. Der Zuwachs 

aus den höheren Schülerzahlen stärkt in der 

Prognose hier allein die Eingangsklassen der 

Gymnasien. 

 

Seiten 95 - 100 

Hier zitiert das Gutachten die Broschüre „Schul-
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Empfehlungen für die Ent-

wicklung der Sekundarstufen 

mit Blick auf die Gründung 

strukturentwicklung und Schulentwicklungspla-

nung“ der ADD Trier aus dem Jahr 2011, die alle 

rechtlichen und organisatorischen Rahmenbe-

dingungen für die Einrichtung von Schulen dar-

stellt.  

 

 

Dort sind auch das Verfahren und die Rahmen-

bedingungen beschrieben, die einzuhalten sind 

bei der Beantragung der Einrichtung einer IGS. 

 

Die wichtigsten Kriterien für die Einrichtung von 

IGSen sind: 

 

- die Antragsstellung muss bis zum 31.3. ei-

nes Jahres erfolgen 

- IGSen sind in der Regel 4-zügig und haben 

eine gymnasiale Oberstufe 

- eine neue IGS startet in der Orientierungs-

stufe mit der Klassenmesszahl 25 

- das sog.  schulische Bedürfnis für die Ein-

richtung der Schule und der Oberstufe 

muss für mindestens 10 Jahre ab der Ein-

richtung nachgewiesen werden; die Ein-

beziehung „auswärtiger“ Schüler in die 

Prüfung ist möglich; 

- durch eine demographische Prognose 

muss nachgewiesen werden, dass die 

notwendigen Schülerzahlen erreicht wer-

den 

- sie sind grundsätzlich Schwerpunktschulen 

- es sind die Auswirkungen auf benachbarte 

Schulen der SEK I und SEK II  zu untersu-

chen 

- auf die informelle Elternbefragung kann 

verzichtet werden, wenn hohe Ableh-

nungszahlen an bestehenden Gesamt-

schulen mit einer Analyse der Wohnorte 

und der Leistungsgruppen das Bedürfnis 

der Einrichtung einer IGS begründen 

- das Raumprogramm muss nach den 

Schulbaurichtlinien nachgewiesen werden 

- „Um eine Integrierte Gesamtschule mit ei-

nem hohen pädagogischen Standard zu 

errichten, ist es erforderlich, dass mindes-

tens 30 % der aufzunehmenden Kinder im 

Halbjahreszeugnis der Klassenstufe 4 der 

Grundschule in den Fächern Deutsch, Ma-

thematik und Sachkunde die Notensum-
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einer  

4. IGS 

 

me 3 bis 7 erreichen“ (Zitat aus dem Gut-

achten, S. 100, letztes Kästchen) 

 

 

Seiten 101 - 114 

Das Gutachten stellt die derzeitige Aufnahmesi-

tuation an den weiterführenden Schulen der 

Stadt Mainz anhand des Aufnahmeverfahrens 

zum Schuljahr 2012/13 dar und kommt zum 

Schluss, dass nur an den IGSen nennenswerte 

Ablehnungen festzustellen sind (Bretzenheim: 166 

Ablehnungen, Anna-Seghers: 127 Ablehnungen 

und Hechtsheim: 29 Ablehnungen).  

 

 

Die Anmeldephasen der „Angebotsschulen“ IGS 

liegen 2 Wochen vor den Regelschulen G9-

Gymnasium und Realschulen plus. Die Ableh-

nungen am Schloss-Gymnasium (40) und am 

Frauenlob-Gymnasium (18) sind Folge der „Hes-

senregelung“. Alle anderen Bewerberinnen und 

Bewerber wurden durch Schülerlenkungsmaß-

nahmen an den Schulen untergebracht. 

 

Die Ablehnungen an den genannten IGSen er-

füllen zwar von der Zahl her die Vorbedingungen 

für die Einrichtung einer weiteren IGS. Nicht erfüllt 

ist das von der ADD und dem Ministerium vorge-

gebene Quorum der Leistungsverteilung.  

 

Von den insgesamt 322 Ablehnungen an den 

IGSen entfallen nur 14 = 4,3 % auf die Gruppe 

„Gymna-sialempfehlung“. Der Wert liegt damit 

weit unter der Vorgabe von 30 %, die die Lan-

desbehörden vorgeben. Allerdings liegt die IGS 

Bretzenheim mit ca. 54 % der Aufnahmen in die-

ser Gruppe weit über dem Quorum.  

 

Das Gutachten sieht mit der möglichen Einrich-

tung einer weiteren IGS starke Konkurrenz zur 

Schulart Realschule plus, weil die Realschulen 

plus für die Eltern, die für ihre Kinder  über die Be-

rufsreife hinausgehende Abschlüsse anstreben 

gegenüber den Schularten IGS und Gymnasium 

an Zugkraft verlieren würden. Dies würde den 

derzeit von der Verwaltung mit der Einrichtung 

der Fachoberschulen an den Realschulen plus 

verfolgten Zielen der Stärkung der Schulart Real-

schule plus entgegenwirken. 
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Nur Entlastungseffekte, keine Gefährdung sieht 

der Gutachter bei der Einrichtung einer weiteren 

IGS mit Oberstufe für die Oberstufen der beste-

henden IGSen und Gymnasien, sowohl in Mainz 

als auch im Landkreis. 

 

Der Gutachter nimmt für den Fall, dass der Schü-

lerträger trotzdem einen Antrag auf Einrichtung 

einer weiteren IGS stellen möchte, Stellung zum 

Standort und zu den überschlägigen Kosten. Er 

geht nach seinen Prinzipien alle infrage kom-

menden Schulen für eine Umwandlung in eine 

IGS durch, prüft die „schul“-geographische Lage 

in Mainz, die notwendigen Raumprogramme  

und stellt auch eine grobe Kostenschätzung auf. 

So würde z. B. der Neubau einer IGS  auf der 

„grünen Wiese“ ca. 30 Mio. € kosten. 

 

 

 

 

Der Gutachter kommt zum abschließenden Er-

gebnis, dass, für den Fall, dass sich der Schulträ-

ger (bei Bedenken des Gutachters bei der Ein-

richtung einer Gesamtschule in Realschulen Plus 

oder eine Neugründung "auf der grünen Wiese") 

für die Umwandlung einer bestehenden Schule 

in eine IGS entscheidet, er die Umwandlung des 

Frauenlob-Gymnasiums empfiehlt, weil damit die 

Tektonik/die Verteilung der Übergänge nicht zer-

stört würde. Zitat: „Mit Blick auf die Gymnasial-

empfehlungen, dem Schutz der Realschulen 

Plus, die realisierte Ganztagsfähigkeit des Stand-

orts Frauenlob, die Positionierung in der Innen-

stadt und dem Parallelgymnasium am gleichen 

Standort, was für eine Profilierung schulformglei-

cher Schulen immer überaus schwierig ist, sollte 

das Gymnasium Frauenlob sukzessive aufgelöst 

und eine vierzügige Integrierte Gesamtschule mit 

gymnasialer Oberstufe an seinem Standort suk-

zessive aufgebaut werden.“ (Seite 113, 2. Ab-

satz). Auf den Seiten 113/114 stellt der Gutachter 

die weiteren Argumente für diese Empfehlung 

dar. 

 

 

 

Ergänzende Anmerkungen der  Schulverwaltung:  
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Bei der Tagung „Demographischer Wandel und Schulentwicklungsplanung“ des Mi-

nisteriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes RLP am 

18.6.2012 ist mitgeteilt worden, dass vor dem Hintergrund der demographischen Ent-

wicklung im Land „echte“ Neugründungen von Schulen die Ausnahme sein werden. 

Darüber hinaus wurden die Eckpunkte für ein erfolgreiches Anmeldeverfahren darge-

stellt: 

- Mindestanmeldezahl: Wird durch die Schulaufsicht nach Anhörung des Schul-

trägers festgelegt (Korridor: 76 bis 91 Schüler, je nach örtlichen Besonderheiten) 

- Mindestens 30 % der aufzunehmenden Kinder müssen zu der Leistungsgruppe 1 

gehören (Notensummen Deutsch, Mathematik, Sachunterricht:  3 – 7) 

- Sofern einer dieser beiden Punkte nicht erreicht wird, bleibt die bestehende 

Schule bestehen. 

 

Im Hinblick auf das Quorum von 30 % Gymnasialempfehlungen ist darauf hinzuwei-

sen, dass sich aus der Schülerprognose (s. S. 60 des Gutachtens) ein höherer Anteil an 

Gymnasialzugängen andeutet. 

 

Es ist aber auch darauf hinzuweisen, dass selbst bei der Erfüllung des Quorums von 30 

% der Schüler mit Gymnasialempfehlung bei einer 4-zügigen IGS und der Klassen-

messzahl von 25 von den 100 Schülern der Orientierungsstufe immer noch 60 – 70 

Schüler mit Realschulempfehlung von den derzeit bestehenden Realschulen plus ab-

gezogen würden. Dies ist die Größenordnung einer 3-zügigen Realschule plus wie der 

Realschulen Budenheim/Mainz-Mombach oder Mainz-Lerchenberg. 
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